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RS OGH 1967/10/10 9Os180/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1967

Norm

StPO §282 Aa

StPO §284 B

StPO §285

Rechtssatz

Hat die Staatsanwaltschaft die Nichtigkeitsbeschwerde ausdrücklich nur "hinsichtlich aller Freisprüche", sohin nur zum

Nachteile des Angeklagten, angemeldet, dann ist die Ausführung der Nichtigkeitsbeschwerde in Ansehung des

Schuldspruches zu Gunsten des Angeklagten unzulässig, weil verspätet.
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